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GEMEINSAM G´SUND GENIESSEN (GGG) – Unser Schulbuffet
Formular: Anmeldung zum Programm/GGG-Förderungsantrag

[bookmark: _Toc505087056]Formular: 
Anmeldung zum Programm GEMEINSAM G´SUND GENIESSEN - Unser Schulbuffet und gleichzeitig
Förderungsantrag – Förderungsvereinbarung


Antrag (postalisch oder elektronisch) an:
AGmE (Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung und moderne Ernährung)
Siobhan Kienl, MSc
Erzherzog Rainer Ring 14/Top 8, 2500 Baden
office@agme.at
Rückfragen möglich unter: Tel.: 02252 / 254 990 - 20

      
(Name des Schulbuffets)

	Beratungs- und Förderungsprogramm

	☐ Ich möchte beim Programm GEMEINSAM G‘SUND GENIESSEN - Unser Schulbuffet teilnehmen.

	☐ Zusätzlich möchte ich die Chance nutzen und im Falle einer positiven Evaluierung 
die maximale Basis-Förderung laut Förderungsrichtlinie GEMEINSAM G’SUND GENIESSEN – Unser Schulbuffet 2025 – 2028 ür mein gesundheitsförderliches & nachhaltiges Schulbuffet beantragen. 

	Basis-Förderung
(abhängig vom Ergebnis der Evaluierung)

	Evaluierung: „100 % Auszeichnung“
	Förderungssumme in der Höhe von      € 2 500,00 
pro Evaluierung

	Evaluierung: „75-99 % Stärkenprofil“
	Förderungssumme in der Höhe von      € 1 000,00 
pro Evaluierung

	☐ Zusätzlich möchte ich die Chance nutzen und im Falle einer positiven Evaluierung 
die optionale zusätzliche Förderung „Qualitätsentwicklung“ laut Förderungsrichtlinie GEMEINSAM G’SUND GENIESSEN – Unser Schulbuffet 2025 – 2028 für mein gesundheitsförderliches & nachhaltiges Schulbuffet beantragen.

	Zusätzliche Förderungsstufe: Qualitätsentwicklung
(abhängig von der tatsächlichen Schulungsteilnahme)

	Optionale Teilnahme an mindestens einer Programm-Schulung pro Jahr
	Förderungssumme in der Höhe von      € 200,00
pro Jahr

	☐ Zusätzlich möchte ich die Chance nutzen und im Falle einer positiven Evaluierung 
an der Aktion kostengünstige Jause – „Gönn dir! Gut & Gmiasig-Jause“ laut Förderungsrichtlinie GEMEINSAM G’SUND GENIESSEN – Unser Schulbuffet 2025 – 2028 teilnehmen.

	Zusätzliche Förderungsstufe: „Gönn dir! Gut & Gmiasig-Jause“
(abhängig von einer tatsächlichen Umsetzung)

	Nachweis eines vergünstigten und gesundheitsförderlichen Jausenangebots
	Förderungssumme in der Höhe von      € 2 000,00
pro Evaluierung



	Daten zum Schulbuffet-Betrieb


	Rechtsform (z. B. Verein) 
	     

	Rechtsträger / Erhalter der Einrichtung
	     

	ZVR-Zahl/Firmenbuch-Nummer/Gemeindekennzahl/…
	     

	Besteht für die Einrichtung eine Vorsteuerabzugsberechtigung?
	|_| ja
	          |_| nein 

	
	(bei Unklarheit fragen Sie bitte bei Ihrer Finanzabteilung/Ihrer Buchhaltung nach)

	Adresse (Straße, Nr., PLZ, Ort)
	     

	Bezirk
	     

	Telefonnummer
	     

	E-Mail-Adresse
	     

	Name der zu versorgenden Schule
	     

	Website bzw. Website der Schule, auf der das Schulbuffet vorgestellt wird
	     

	Öffnungszeiten des Schulbuffets
	     

	Art des Schulbuffets
	☐ Fliegender Handel
 (Bäckereibetrieb, …)
	☐ klassisches Schulbuffet

	Wie viele Personen werden schätzungsweise pro Tag durchschnittlich durch das Schulbuffet verpflegt? (Schüler*innen, Schulpersonal, etc.)
	     



	Angebot am Schulbuffet
bzw. über die Schulbuffetbetreiber*in

	☐ Getränke
☐ Gemüse(angebote)
☐ Obst(angebote)
☐ loses Gebäck
☐ gefülltes/belegtes Gebäck
☐ Milch und Milchprodukte
	☐ Süßigkeiten
☐ Mehlspeisen
☐ warme Speisen (Snackangebote)
☐ umfangreiche warme Speisen (Mittagstisch)

	
	☐ Automatenverpflegung
Wenn ja:
☐ Heißgetränkeautomaten, Anzahl:      
☐ Kaltgetränkeautomaten, Anzahl:      
☐ Snackautomaten bzw. gemischt mit Getränken, Anzahl:       
☐ Milchautomaten, Anzahl:      




	Förderungsverantwortliche Person 
im Schulbuffet-Betrieb

	Vorname/Nachname
	     

	Funktion in der Einrichtung
	     

	Telefonnummer (wenn abweichend zu o.a. Angabe)
	     

	E-Mail-Adresse (wenn abweichend zu o.a. Angabe)
	     



	Kontoinhaber*in 
	     

	IBAN
	A
	T
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bankinstitut
	     






	Förderungsmittel
Wie ist Ihre Einschätzung zur Nutzung der Förderungsmittel in Ihrem Betrieb?
(Verteilung in %; die Angaben müssen nicht mit der tatsächliche Fördereinreichung übereinstimmen.)

	Sachkosten
Mindestens 60 % der gesamten Förderungssumme

	Gesundheitsförderliche nachhaltige Lebensmittel, die auch für Ihr Angebot einer 
„Gönn dir! Gut & Gmiasig-Jause“ genutzt werden können: 
(Beispielsweise: saisonales & regionales (Bio-)Obst & (Bio-)Gemüse, (Bio-)Vollkornprodukte)
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	(Material-)kosten, die zur Unterstützung eines gesundheitsförderlichen und nachhaltigen Schulbuffets anfallen:
(Beispielsweise: Materialien für ein Gemüsehochbeet, umweltfreundliches Verpackungsmaterial, Küchengeräte)
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Teilnahmekosten für Personalschulungen und Fortbildungen zum Thema Nachhaltigkeit, Gesundheitsförderung & Hygiene.
(Beispielsweise: Food Waste Hero Herkunftskennzeichnung, Allergenmanagement)
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Personalkosten
Maximal 40 % der gesamten Förderungssumme

	Personalkosten für Buffetmitarbeiter*innen, die direkt dem gesundheitsförderlichen und nachhaltigen Buffetangebot zuzurechnen sind:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	Die Förderungssumme muss widmungsgemäß für das Schulbuffet eingesetzt werden und zu einem gesundheitsförderlichen und nachhaltigen Schulbuffet beitragen.




Ich bestätige:

· Hiermit bestätige ich, dass ich für das oben beschriebene Projekt eine Förderung in Anspruch nehmen möchte.

· Ich bestätige, dass die Verantwortlichkeit für die Durchführung des Projekts bei der förderverantwortlichen Person liegt.

· Ich bestätige, dass ich die Projektunterstützung ausschließlich für die Auseinandersetzung mit den steirischen Mindeststandards in der Gemeinschaftsverpflegung gemäß der Förderungsrichtlinie „GEMEINSAM G´SUND GENIESSEN – Unser Schulbuffet 2025-2028 Förderungsrichtlinie 2025“ verwende. 

· Datenschutzvereinbarung: 
Der*Die Förderungsnehmer*in nimmt folgende Punkte zur Kenntnis bzw. wird über folgende Punkte informiert:

1. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung sämtlicher im Förderungsantrag enthaltenen personenbezogenen Daten erfolgt zur:
· Prüfung der Fördervoraussetzungen,
· Durchführung und Abwicklung des Fördervertrags,
· Kontrolle der widmungsgemäßen Verwendung der Fördermittel,
· Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben des Gesundheitsfonds sowie
· Durchführung allfälliger Rückforderungen.
· Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b (Vertragserfüllung) und lit. f (berechtigtes Interesse) DSGVO.
· Daten können auch von anderen Organen des Landes oder einem anderen Rechtskörper oder bei sonstigen Dritten erhoben werden und an sie übermittelt und verarbeitet.


2. Empfänger der Daten
Personenbezogene Daten können im jeweils erforderlichen Ausmaß an folgende Stellen übermittelt werden:
· zur Erfüllung von Berichtspflichten, für Kontrollzwecke oder zur statistischen Auswertung 
· Steiermärkischen Landesrechnungshof und vom Gesundheitsfonds beauftragte Dritten, die zur vollen Verschwiegenheit über die Daten verpflichtet sind, 
· allenfalls an den Bundesrechnungshof und das zuständige Bundesministerium, 
· allenfalls an Organe der EU nach den EU-rechtlichen Bestimmungen, 
· allenfalls an andere Stellen, mit denen Kooperationen bestehen oder die einen gesetzlichen Anspruch auf Informationen haben bzw. 
· für Rückforderungen gemäß Art 6 Abs. 1 lit. f Datenschutz-Grundverordnung an das Gericht zu übermitteln. 

3. Kommunikation
Die im Antrag angeführten Daten werden für den Versand von Informationsmails sowie telefonische Kontaktaufnahme verarbeitet und gespeichert.

4. Erhebung und Verarbeitung buffetbezogener Daten
Buffetbezogene Daten werden erhoben (z.B. Anzahl, Art und Positionierung Getränke) und mit einem Evaluierungsbogen verarbeitet sowie Fotos von Automaten und Buffets (ohne Personen) gemacht werden. Die Daten werden von der AGmE und dem Gesundheitsfonds Steiermark gespeichert. Die Erhebungsdaten (der ausgefüllte Evaluierungsbogen) sowie Fotos werden in anonymisierter Form auch dem BMASGPK und der AGES zur Verfügung gestellt, da der Evaluierungsbogen von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) erstellt wurde (©AGES) und für das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz als Werknutzungsberechtige fungiert. Die AGES kann die Fotos und Daten in anonymisierter Form z.B. für Vorträge, Datenauswertungen und Präsentationen nutzen.

5. Datenweitergabe an Evaluierungsinstitut
Im Falle einer Evaluierung des Gesamtprogrammes durch ein externes – vom Gesundheitsfonds Steiermark beauftragtes – Unternehmen können Daten zu wissenschaftlichen Zwecken ebenso an das Evaluierungsinstitut weitergegeben werden

6. Datenweitergabe an Bildungsdirektion Steiermark
Der Bildungsdirektion für Steiermark können als Kooperationspartnerin für das Projekt ebenso die Daten für interne Zwecke zur Verfügung gestellt werden.

7. Veröffentlichung von Daten
· Die Bezeichnung des Schulbuffets unter Angabe der Rechtsform, der Förderungsgegenstand sowie die Art und die Höhe der Förderungsmittel kann in Berichte über die Förderungsvergabe aufgenommen und so veröffentlicht werden.
· Bilddokumentationen und Betreuungsdaten (wie zum Beispiel Name Schule, Anschrift Schule, Name Schulbuffet, Betreuungsstatus) können u.a. auf der Projekthomepage www.gemeinsam-geniessen.at und weiteren Homepages des Fördergebers bzw. der Geschäftsstelle und der AGmE, in Publikationen (sowohl Print als auch online) des Fördergebers bzw. der Geschäftsstelle und der AGmE sowie in jeder technisch möglichen bzw. in Zukunft möglich werdenden Art und Weise, zeitlich und örtlich unbegrenzt, veröffentlicht werden.


              , am      	
_______________________________________________________________________________________
                 Unterschrift projektverantwortliche Person

Der*Die Förderungsnehmer*in hat das Recht, die vorstehende Zustimmungserklärung zu jeder Zeit schriftlich durch Mitteilung an den Förderungsgeber zu widerrufen. Dieser Widerruf hat rückwirkend das Erlöschen des Förderungsanspruches und die Rückforderung bereits gewährter Förderungen zur Folge. Allfällige Übermittlungen werden unverzüglich nach Einlangen des Widerrufes unbeschadet bestehender gesetzlicher Übermittlungspflichten eingestellt. 
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